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Primäre Behandlung chronischer Schlafstörungen bei

Erwachsenen: Verhaltenstherapie versus Schlafmittel

 AMB 2020, 54, 93 

Anhaltende Schlafstörungen bei Erwachsenen und ihre Behandlung sind ein sehr häufiges Problem in

der Hausarztmedizin.Eine aktuelle randomisierte Studie zeigt, dass eine initiale Behandlung

chronischer Schlafstörungen mit einfachen verhaltenstherapeutischen Maßnahmen ähnlich wirksam

ist wie eine Behandlung mit einem Hypnotikum (Remissionsrate ca. 35%). Allerdings verlängerten

Hypnotika (hier Zolpidem bzw. Trazodon) die Schlafdauer stärker als die verhaltenstherapeutischen

Maßnahmen. Eine Behandlungssequenz mit primärer Verhaltenstherapie und anschließender

dreimonatiger Weiterbehandlung der „Non-Responder“ mit Hypnotika (oder vice versa) erhöht die

Remissionsrate auf 50%-60%. Diese Ergebnisse bestätigen die Empfehlungen geltender

Behandlungsleitlinien, wonach eine kognitive Verhaltenstherapie wegen der vielen unerwünschten

Wirkungen einer Langzeittherapie mit Hypnotika die erste Wahl bei Behandlung von Schlaflosigkeit

ist. Hausärzte sollten sich mit dieser Technik vertraut machen…Artikel abonnieren
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